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Das finden Sie im Ratgeber
Der foldende kleine Ratgeber soll ihnen bei der Orientierung und derEntscheidungsfindung zum Abschluss einer Pflegezusatzversicherung behilflichsein. Wir haben die wichtigen Punkte aufgegriffen und für Sie zusammengestellt.
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Auf Grund des komplexen Themas können möglicherweise nicht alle Ihre Fragen
beantwortet werden. Nutzen Sie daher die für Sie kostenfreie Hotline unter der
Telefonnummer 0 800­8 701 702 oder besuchen Sie unsere Internetseite:
www.versicherungsvergleich.de/haftpflichtversicherung



Seite 4
Weitere Versicherungsvergleich.de Themen: Private Krankenversicherung, Unfallversicherung, Private Haftpflichtversicherung

1. Einführung in die Pflegeversicherung
Am 01.01.1995 fing alles an. Zu diesem Zeitpunkt startete die sozialePflegeversicherung in Deutschland. Der Beitragssatz war damals 1,0 % vomsozialversicherungspflichtigen Einkommen. Leistungen aus der Pflegeversicherungwurden erstmals zum 01.04.1995 ausgezahlt, in der ersten Stufe nur für diehäusliche Pflege.
Der Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung wird geteilt, jeweils 50 % teilen sichArbeitnehmer und Arbeitgeber. Dafür ist ein Feiertag, der immer auf einenWochentag fällt gestrichen worden. Nur im Freistaat Sachsen gibt es diesenFeiertag noch, da die Arbeitnehmer dort den vollen Beitrag für diePflegeversicherung bezahlen.
Im Rahmen der 2. Stufe der Pflegeversicherung wurden zum 01.07.1996 auchLeistungen bei stationärer Pflege eingeführt. Gleichzeitig erhöhte sich der Beitragauf 1,7 %. Weiter teilen sich die Parteien den Beitrag, nun auch in Sachsen, fürdie 2. Stufe. Hier zahlt dann der Arbeitnehmer 1,35 % vom Bruttoeinkommen. Mitdiesem Beitragssatz konnten die Pflegekassen, Träger der sozialenPflegeversicherung einen Zeitraum leben. Immer öfter wurden die Zahlen durchdas Bundesministerium für Gesundheit überarbeitet. Oft war von einem großen zuerwarteten Minus ausgegangen. Dies führte dazu, dass zum 01.07.2008 derBeitragssatz auf 1,95 % angehoben wurde.
Dieser gilt nur für Versicherte, die Kinder haben. In der Pflegeversicherung sollgelten, was früher in Deutschland Gang und Gebe war. Oft wohnten mehrereGenerationen in enger Vertrautheit und so half man sich gegenseitig. Die älterenwurden von den jüngeren gepflegt. Dies führte zu einem Zusatzbeitrag fürKinderlose. Diese zahlen über dem allgemeinen Beitragssatz von 1,95 % weitere0,25 % aus der eigenen Tasche. Eine Möglichkeit diesen zu umgehen gibt es nicht.
Der heute gültige Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung reicht jedoch nachAngaben des Bundesministeriums für Gesundheit noch bis zum Frühjahr 2014.
Vor der Einführung der Pflegeversicherung wurde die Pflege vom Sozialamt oderaus eigenen Mitteln getragen. Effektiv können sie sagen, dass die Einführung dersozialen Pflegeversicherung für einen großen Teil der Pflegebedürftigen eineUmschichtung der Leistung aus Steuermitteln zu Leistungen gegen weiterenBeitrag in der Sozialversicherung vorgenommen wurde.
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1,7 Millionen Menschen waren vor dem 01.01.1995 bereits pflegebedürftig.Aus der Pflegestatistik 2009 geht hervor, dass bis dahin rund 2,34 MillionenMenschen pflegebedürftig geworden sind. Jeder 3. war da bereits über 85 Jahrealt. Das statische Bundesamt hat erhoben, wie sich die Pflegesituation bis zumJahr 2030 verändern kann. Es wird erwartet, dass bis zu diesem Jahr mehr als 3,3Millionen Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung in Anspruch nehmenmüssen. Dies können Sie auch aus der folgenden Grafik ersehen.

2/3 der Pflegebedürftigen sind Frauen. Dies ist mit der höheren Lebenserwartungzu begründen. Weit mehr als 80 % der Pflegebedürftigen sind älter als 65 Jahre.
Die häusliche Pflege steht im Vordergrund, fast 70 % werden zu Hause gepflegt.Weit mehr als die Hälfte, die in der häuslichen Umgebung gepflegt werden sind indie Pflegestufe I und II eingestuft. Die Pflege zu Hause wird überwiegend durchBekannte oder andere private Personen durchgeführt. Als pflegebedürftiger fühlensie sich schon hilflos und da haben es doch die meisten am liebsten, wenn einebekannte Person sich um sie kümmert.
Gerade in den letzten Wochen und Monaten kamen immer wieder Diskussionenüber die Höhe der Leistungen auf, sofern die Pflege durch Privatpersonendurchgeführt wird. Ein Großteil dieses Personenkreises müssen ihren Berufeinschränken oder gar aufgeben. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die gesamtefinanzielle Zukunft. Es gibt die Möglichkeit, dass dieser Personenkreis von derPflegekasse Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gutgeschriebenbekommt. Diese werden aber nur auf Antrag gewährt und nicht automatisch.
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Voraussetzungen hierfür sind,
▪ dass die Pflege nicht erwerbsmäßig ausgeübt wird, der Pflegebedürftigemindestens 14 Stunden pro Woche in dessen häuslicher Umgebung gepflegtwird.▪ Der Umfang der durchzuführenden Pflege wird dabei vom Medizinischen Dienstder Krankenversicherung festgelegt.
▪ Neben der Pflegetätigkeit darf keine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, in der sie

mehr als 30 Wochenstunden tätig sind.▪ Die Pflegeperson muss den Wohnsitz oder gewöhlichen Aufenthaltsort in derBundesrepublik Deutschland haben und▪ der Pflegebedürftige muss Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherungbeziehen.
Pflegepersonen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung jedochversicherungsfrei sind, weil z.B. Altersrente oder Renten nach anderengesetzlichen Vorschriften bezogen werden, oder Menschen, die in derHaupterwerbstätigkeit selbständig sind, erhalten keine Rentenbeiträgegutgeschrieben. Die rechtzeitige Beantragung durch den „Pflegebedürftigen“ mussdabei unbedingt beachtet werden. Dieser sollte vor Antritt der Pflegetätigkeitgestellt werden. Sofern dies z.B. erst in dem Monat geschieht, in dem die Pflegebegonnen wurde, tritt die Beitragszahlung erst mit dem nächsten 1. in Kraft.
Vorsicht, auch wenn dies eine gute Regelung für das Pflegepersonal ist, so werdendie Beiträge natürlich Abhängig von der Pflegestufe, dem Pflegeaufwand und desPflegegeldes errechnet und abgeführt. Eine versicherungspflichtige Tätigkeit kanndadurch nicht ersetzt werden.
Die Leistungen für die häusliche Pflege durch Privatpersonen soll in der nächstenZeit erhöht werden. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, werden die Beiträgehierfür sicher nicht ausreichen. Eine weitere Erhöhung des Beitragssatzes zursozialen Pflegeversicherung ist die logische Schlussfolgerung.
Die häusliche Pflege wird auch zunehmend von ambulanten Pflegedienstenausgeführt. Wer sieht nicht in der Nachbarschaft einen Kleinwagen, auf dem dieWerbung eines solchen Pflegedienstes ist. Daran können sie ersehen, wie vieleneue Pflegedienste es in den letzten Jahren gegeben hat. Im Vergleich zum Jahr2007 werden heute über 10 % mehr durch ambulante Pflegedienste gepflegt. DieAnzahl der Pflegebedürftigen in diesem Segment der Leistungen liegt derzeit beiüber 560.000 Personen.
Die Wichtigkeit dieser Pflegedienste sollte nicht unterschätzt werden.Pflegebedürftige fühlen sich in den eigenen vier Wänden wohler und geborgener.Auch wenn kein Bekannter oder Verwandter die Pflege durchführen kann. Leiderist es doch häufig so, dass die Pflege durch die ambulanten Pflegedienste von derIntensität nicht in dem Rahmen ausgeübt werden können, wie es nötig wäre. Dieambulanten Pflegedienste müssen zur Leistungserbringungen Pflegenachweiseführen, die dann auch zur Abrechnung bei der jeweiligen Pflegekasse eingereichtwerden müssen.
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Bei diesen Pflegepersonen handelt es sich um Unternehmen, die einen gutenZweck erfüllen, sich aber auch kaufmännisch rechnen müssen. Oftmals ist dieLeistung, die ihre Pflegekasse dafür erbringt nicht genug, oder es reicht einfachdie Zeit für die Pflege nicht.
Reicht die häusliche Pflege nicht mehr aus, ist nur noch die Unterbringung invollstationären Pflegeheimen möglich. Weit mehr als 700.000 Pflegebedürftigesind in Pflegeheimen untergebracht. Die Wartezeiten für die Pflegeheime sindentsprechend lang und vor allem die Kosten sind sehr hoch. Ein Beispiel hierfürkönnen Sie unter Punkt 5 in diesem Handbuch ersehen. Es ist aber nur einBeispiel, die Kosten für ein Pflegeheim können auch noch höher sein. Im Vergleichzu den Empfängern von Pflegegeld, was ja den Hauptanteil der Pflegebedürftigenausmacht, ist jedoch der Anteil der vollstationären Pflege um 1,5 % schnellergewachsen. Dies geht aus der Pflegestatistik hervor.
Der Eintritt eines Pflegefalles geht schleichend voran. Krankheiten oder Unfälleentwickeln sich mit der Zeit und was ist zu tun, wenn der Hilfebedarf immergrößer wird? Gespräche mit ihrem behandelnden Arzt und mit der Pflegepersonkönnen hier weiterhelfen. Ist es möglich die Pflege im häuslichen Umfelddurchzuführen, oder ist gar eine Unterbringung in einem Pflegeheim erforderlich?
Auch wenn die häusliche Pflege langfristig im Vordergrund stehen wird, sobedenken sie auch die Auswirkungen auf die Pflegeperson. Diese wird durch diePflege eine hohe körperliche, aber auch psychische Belastung haben. Das kannenorme Veränderungen in ihrem Leben auslösen. Sobald ihr Arzt vonPflegebedürftigkeit spricht, führen sie ein Pflegetagebuch. Darin sollten diePflegetätigkeiten und der Zeitaufwand festgehalten werden. Das wird ihnen beider Beantragung der Leistungen helfen. Der Medizinische Dienst derKrankenversicherung führt die Begutachtung durch und legt durch vorgelegteärztliche Unterlagen, einem Pflegetagebuch und schlussendlich durch, dasGespräch und Beobachtung des Pflegebedürftigen dessen Pflegestufe fest.
Damit sie ab Beginn der Pflegebedürftigkeit nicht alleine dastehen, haben sie seitdem 01.01.2009 einen Anspruch auf Beratung und Hilfestellung von einemPflegeberater bzw. Pflegeberaterin. Dafür gibt es Pflegestützpunkte die leider nochnicht überall eingerichtet sind.
Sofern sie in ihrer näheren Umgebung einen solchen nicht finden können, könnensie auch bei der Deutschen Rentenversicherung Bund unter einer kostenfreienHotline 0800 10 00 40 70 Hilfe erfragen.

2. Wer sich versichern kann
Die soziale Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung, in der jeder versichertsein muss. Egal ob man in der gesetzlichen Krankenversicherung oder privatversichert ist. In der Pflegezusatzversicherung können sich demnach alleversichern, ob sie gesetzlich oder privat versichert sind.
Seit dem Versicherungsvertragsgesetz 2008 gibt es auch keinHöchstaufnahmealter mehr. Die Versicherer sind angehalten jedem die Möglichkeitzu geben, Versicherungsschutz zu erlangen.
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Auch wenn es den ein oder anderen Anbieter gibt, der bei der Beantragung desVersicherungsschutzes damit wirbt, auf die Risikoprüfung zu verzichten, so solltensie genau aufpassen, bis zu welchem Alter oder Höhe der Absicherung dies gibt.
Ansonsten unterliegen Pflegezusatzversicherungen den normalenAnnahmerichtlinien, auch mit Gesundheitsprüfung und einer eventuellen ärztlichenUntersuchung. Dies jedoch erst ab gewissen Altersgrenzen.

3. Wartezeiten in der sozialen Pflegeversicherung
Um Leistungen aus der sozialen Pflegepflichtversicherung zu erhalten, sindVorversicherungszeiten zu erfüllen. Solche versicherungsrechtlichenVoraussetzungen kennen sie in der Sozialversicherung seit je her.
Diese betragen seit dem 01.07.2008 2 Jahre innerhalb der letzten 10Jahre. Davor waren es 5 Jahre innerhalb der letzten 10 Jahre. Bei Kindern, dieselbst keine Möglichkeit haben diese Voraussetzungen zu erfüllen, reicht es aus,wenn ein Elternteil diese Versicherungszeiten nachweisen kann.
In der heutigen Zeit machen viele Menschen den Schritt ihre Träume zuverwirklichen. Eine Existenz außerhalb Deutschlands ist bei vielen das Ziel. Dochdie Mehrzahl derer scheitert und kehrt wieder zurück. Für diesen Personenkreisfängt dann die Wartezeit wieder von vorne an.
Daher sollten sie vor ihrem Auslandsantritt eventuell daran denken eineWeiterversicherung zu beantragen, denn diese helfen ihnen die Wartezeit auch beilängeren Auslandsaufenthalten zu erfüllen. Der Antrag für die Weiterversicherungmuss spätestens einen Monat nach Ende der Versicherungspflicht gestellt werden.

4. Pflegestufen und Leistungen aus derPflegepflichtversicherung
Die Leistungen in der Pflegeversicherung richtet sich nach Pflegestufen und wer diePflege ausführt.
Pflegestufe I – erheblich pflegebedürftig – Hilfebedarf mindestens 90 Minutenpro Tag für die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung (davonmindestens 46 Minuten Grundpflege) – Sie müssen mindestens einmal am Tagwenigstens 2 Verrichtungen des Grundbedarfs – Körperpflege – Ernährung –Mobilität – nicht mehr ausüben können.
Pflegestufe II – schwer pflegebedürftig – Hilfebedarf mindestens 180 Minutenpro Tag für die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung (davonmindestens 120 Minuten Grundpflege) – Sie dürfen mindestens 3 Verrichtungennicht mehr durchführen können.
Pflegestufe III – schwerst pflegebedürftig – Hilfebedarf mindestens 300 Minutenpro Tag für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung (davon mindestens240 Minuten Grundpflege ) ­ Sie benötigen täglich rund um die Uhr, auch nachtsHilfe. Ein Hilfebedarf in der Nacht liegt vor, wenn dieser zwischen 22 Uhr und 6 Uhranfällt.
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Wo würden Sie gerne gepflegt werden? Sicher eher zu Hause und von Personen,denen sie vertrauen. Zwei Drittel aller Pflegefälle sind in die Pflegestufe I oder IIeingestuft und werden daheim gepflegt. Zu Hause kann die Pflege durch einenPflegedienst (Sachleistung) erfolgen oder durch die Pflege von Angehörigen oderBekannten (Pflegegeld). Dafür sieht der Gesetzgeber folgende Leistungen vor:

Sollte die Pflege zu Hause nicht mehr möglich sein, so ist der Gang in einPflegeheim sicher. Die Leistungen aus der Pflegepflichtversicherung sehen dann soaus:

5. Kosten eines Pflegeplatzes
Reichen diese Leistungen für die Kosten? An einem Beispiel für diePflegestufe III können sie leicht erkennen, dass dies nicht der Fall ist.

Wie können Sie diese Differenzkosten bezahlen? Ihr eigenes Einkommen (alsoRenten, Miet­ oder Pachteinnahmen, Kapitaleinkünfte etc.) müssen sie dafüreinsetzen. Sofern dieses nicht ausreicht, sie Eigentum besitzen, wird diesesverkauft werden müssen, damit die Pflegekosten gewährleistet sind.

Stationäre Pflegekosten 2.294,00 €
Unterkunft und Verpflegung 618,00 €
Investitionskosten (Hilfsmittel) 400,00 €

27,00 €
Gesamtbetrag 3.339,00 €
Monatliche Sachleistung ausPflegestufe III 1.510,00 €

1.829,00 €
182,00 €

Differenzbetrag 2.011,00 €

Ausbildungsumlage Pflegepersonal

Differenzbetrag
Ggf. Komfortzuschlag Einzelzimmer

Sachleistung
685,00 €

Pflegestufe IIIPflegestufe II

225,00 €

Pflegestufe I
440,00 €

Pflegegeld
1.040,00 € 1.510,00 €
430,00 €

Pflegestufe I Pflegestufe II Pflegestufe III
Vollstationäre Pflege 1.023,00 € 1.279,00 € 1.510,00 €
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Sollte das immer noch nicht ausreichen, damit die Pflegekosten gedeckelt
sind, werden auch ihre Kinder zur Kasse gebeten. Früher waren es nur die
männlichen Nachkommen, aber heute werden auch die weiblichen Kinder
herangezogen.
Der Sozialhilfeträger berechnet anhand Einkommen, Vermögen der Eltern und derKinder dann den erforderlichen Bedarf, was veräußert werden muss und welchenBeitrag Kinder zu leisten haben.
Das ganze Leben kämpfen sie für Wohlstand im Alter und für ihren Nachwuchs.Deshalb zögern sie nicht und entscheiden sich für eine weitergehende Versorgung,damit es finanziell auch in Zukunft ihrer Familie bestens geht.

6. Arten der Pflegezusatzversicherung
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Pflegezusatzversicherung:
Pflegekostenversicherung:In der Pflegekostenversicherung werden nur die nachgewiesenen Kosten ersetzt.Sie können nicht frei über das Geld verfügen. Auch wenn sie das doppelte oder gardas 3­fache der Kosten der sozialen Pflegepflichtversicherung absichern, so sindjeden Monat Kostennachweise einzureichen, die dann entsprechend erstattetwerden. Diese Versicherungsmöglichkeit hat dadurch einen gravierenden Nachteil.
Pflegerentenversicherung:Diese Möglichkeit wird von Lebensversicherern angeboten. Sie können einmaligoder laufend Beiträge entrichten. Sobald sie Pflegefall sind wird die Rente in dervereinbarten Höhe fällig, evtl. sogar bei Erreichen eines bestimmten Alters.Rakings von Ratingagenturen haben jedoch leider die Versicherungsbedingungendieser Möglichkeit bei vielen Anbietern als nicht Versichertenfreundlich eingestuft.
Pflegetagegeldversicherung:
Diese Absicherungsvariante ist sicher sehr flexibel. Je nachdem in welche
Pflegestufe sie eingestuft werden, wird die Leistung fällig. Sie können frei
über das Geld verfügen und müssen keine Kostennachweise beibringen,
egal ob die Pflege zu Hause oder im Heim durchgeführt wird. Mit der
Pflegetagegeldabsicherung kann z.B. auch das Gehalt für eine Haus­
haltshilfe dadurch finanziert werden.
Die Pflegetagegeldabsicherung ist die beste Absicherung für dieses
Risiko.
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7. Wichtige Leistungsinhalte in derPflegezusatzversicherung
Die Unterschiede in den Tarifen der Anbieter ist sehr groß. Welche Leistungen fürsie wichtig sind, können nur Sie entscheiden. Diese können sicher mit einerfundierten Beratung erarbeitet werden.
Sicher werden die nachfolgenden Aufzählungen Ihnen schon weiterhelfen können.
Pflegepersonal:Wer führt die Pflege durch und wo sollte die Pflege stattfinden. Eine Privatperson,also ein Laie, der Sie im häuslichen Umfeld pflegt, dann muss der Tarif auchLeistungen dafür vorsehen. Sie sollten dann darauf achten, dass dieLeistungshöhe auch entsprechend Ihren finaziellen Möglichkeiten ist.
Wartezeiten:Sie sagen heute, ich bin gesund mir fehlt nichts. Eine Versicherungsgesellschaftenhaben Wartezeiten in deren Tarifen integriert, damit die Absicherung günstigerdargestellt werden kann. Es gibt Wartezeiten in der Pflegetagegeldversicherungvon einem bis drei Jahren. Nur wer kann Ihnen die körperliche Unversehrtheitgarantieren? Das kann niemand. Die Angebote ohne Wartzeit müssen nicht immerteurer sein, als welche mit Wartezeit.
Einmalauszahlungen:Einige Anbieter gewähren bei der erstmaligen Einstufung in einer versichertePflegestufe bzw. in die Pflegestufe III Einmalzahlungen. Dies kann sicher vonVorteil sein, sofern der Pflegebedürftige über keinerlei finanzielle Reservenverfügt. Jedoch sollte dies nicht ausschlaggebend für den Abschluss des Vertragessein.
Dynamik im Leistungsunfall:Wie das Leben an sich, wird auch die Pfelge immer teuerer werden. DieseMöglichkeit der Dynamik ermöglicht Ihnen Ihr Pfelegetagegeld zu steigern, auchwenn Sie schon Krankheiten oder Gebrechlichkeiten haben. Im Normalfall ist inden Tarifen eine 10 %­ige Steigerung alle 3 Jahre enthalten. Dieser können Sieauch widersprechen, aber Vorsicht, spätestens nach 3­maligem Widerspruch wirddiese aus dem Vertrag entnommen.
Beitragsfreistellung des Vertrags im Pflegefall:Der finanzielle Aufwand für Ihre Pflege ist schon groß genug. Warum stollten Sievon Ihrem Kapitalaufwand noch weiter Prämien für Ihre Versicherung bezahlen.Die Tarifvielfalt am deutschen Markt gewährt hier entweder keine Beitragsfreiheit,bzw. bereits ab Pflegestufe I oder spätestens ab Pflegestufe III.
Nachversicherungsgarantieen:Mit dem Pflegetagegeld sind Sie sehr flexibel und daher auch recht unabhängigvon den Änderungen, die der Gesetzgeben in der sozialen Pflegeversicherungtätigt. Wegen engem Spielraum der Finanzen schließen Sie einen Vertrag mitniedrigen leistungen ab. Im Lauf der Zeit ändert sich dies, mittlerweile haben sichaber Krankheiten eingestellt. Eine Erhöhung des Versicherungsschutzes gerät inweite Ferne. Es gibt aber die Möglichkeit bei gewissen Ereignissen die Verträgeauch ohne weitere Gesundheitsprüfung zu erhöhen.
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Geltungsbereich:Die Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung sind auf das Gebiet derBundesrepublik Deutschland beschränkt. Private Versicherungsunternehmenkönnen jedoch auch weitergehende Leistungen erbringen. Während doch einigeAnbieter sich auf Deutschland als Geltungsbereich beschränken, haben andereAnbieter dies auf den Europäischen Wirtschaftsraum inkl. Schweiz oder gar aufEuropa erweitert.
Tagegeld:Sicher sollten Sie darauf achten, wann Sie das Tagegeld bekommen. Erhalten Siedies je nach Anbieter Monatsanfang oder am Ende des Monats. Nur so können Sieweiterreichende Kalkulationen vornehmen. Sofern Sie nicht den vollen Monatpflegebedürftig sind, wird dann Ihr Pflegetagegeld auch für den gesamten Monatgewährt, oder nur anteilig gezahlt? Damit Sie jedoch von Anfang an genau wissen,in welcher Pflegestufe Sie welches Tagegeld erhalten, ist es wichtig darauf zuachten, ob die Versicherungsunternehmen flexible Möglichkeiten je nachPflegestufen im Tarifwerk haben. Dann können Sie in jeder Pfelegestufeunterschiedliche Absicherungen vornehmen. Oder gilt ein steifer Prozentsatz injeder Pflegestufe.
Pflegestufen:Grundsätzlich sollte der gesamte Bedarf abgesichert werden. Hier dannPflegestufen I bis III. Damit können Sie die Lücken in jeder Situation schließen. Esgibt aber auch die möglichkeit nur die Pflegestufen II und III oder gar nur IIIabzusichern. Dies sollten aber nur die absoluten Ausnahmen sein. Wir verweisenhier auf die Erläuterungen zu Beginn dieses Handbuches.
Option zum Tarifstufenwechsel auch im Pflegefall:Sofern Sie eine Absicherung erst ab der Pflegesutfe II und III oder gar in IIIgetätigt haben, kann diese Option für Sie wichtig sein, einen höherwertigenVersicherungsschutz zu erlangen, auch im Pflegefall. Diese Option wird jedoch nurbis zu gewissen Altersgrenzen gewährt.

8. Leistungen bei Verlust der Alltagskompetenz
Sie sind nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XI zwar noch keinPflegefall, jedoch leiden Sie an einer erheblichen Einschränkung derAlltagskompetenz. Dies kann durch demenzbedingten Erkrankungen resultierenund einen erheblichen Betreuungsbedarf auslösen.
Aus der sozialen Pflegeversicherung, also von der Pflegekasse erhalten Sie keineLeistung. Gerade bei den Tarifen der neuen Generation gibt es auch Leistungen beiPflegetsufe 0.

9. Unsere Empfehlung
Wir haben alle Wege der Pflegezusatzversicherung verglichen. Die
flexibelste Lösung ist das Pflegetagegeld. Bei dieser Absicherung
profitieren Sie von den meisten Leistungsinhalten und es sind keine
Pflegenachweise zu erbringen. Sie erhalten das Ihnen zustehende Geld,
sobald eine Pflegestufe vom medizinischen Dienst der Krankenver­
sicherung festgestellt wurde.
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Wir sind ihre Ansprechpartner für
Personenversicherungen
Krankenvoll­, Krankenzusatz­, Kapitallebens­, Renten­,
Risikolebens­, Berufsfähigkeits­Versicherungen

Sachversicherung
Haftpflicht­, Hausrat­, Unfall­, Kfz­,
Gebäude­Versicherungen, Rechtsschutz usw.

Firmenversicherung
Gewerbe, Handel, Handwerk,
Dienstleistungs­ und Industriebetriebe, Freiberufler

Unsere Kontaktdaten:
Telefon 0 800­8 701 702 kostenfrei
Telefax 0 81 05­77 89­889
E­Mail info@versicherungsvergleich.de
www.versicherungsvergleich.de



Name: Ich bin:
Vorname: Selbstständig seit
Sraße/Nr. Angestellter
PLZ/Ort Beamter/Beihilfeberechtigt
Telefon
Telefax
E­Mail

Gewünschte Absicherungen

Geburtsdatum
Höhe des Tagegeldes:

Beruf
Pflegestufe I
Pflegestufe II

Ihre Mitteilung oder Wünsche an uns:
Pflegestufe III

Leistungen bei Pflegestufe 0
Ja
Nein

Ab ins Fax 0 8105­77 89­889 oder per Post
Versicherungsvergleich.de
Angebotsabteilung
Cecinastr. 70/72
D­82205 Gilching

Versicherungsmakler OHG
Telefon 0 800­8 701 702 Kostenfrei
Telefax 0 81 05­77 89­889
E­Mail: info@vericherungsvergleich.de

Angebotsanforderung ­ Priate Pflegezusatzversicherung




